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G4	� Das Hamburgische 
Verfassungsgericht 
(Sekundarstufe II)

	 G4a	� Schriftliche Kleine Anfragen – 
ein Arbeitsinstrument der 
Abgeordneten

Teil 1: Ein Verfahren vor dem 
Hamburgischen Verfassungsgericht
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Die Abgeordneten der Hamburgischen Bürger­
schaft sind die Repräsentanten der Hamburgerin­
nen und Hamburger und werden alle fünf Jahre 
von den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bür­
gern gewählt. Sie bestimmen damit, wer ihre Inter­
essen und Wünsche im Parlament vertreten soll. 
Da die Bürgerschaft das einzige direkt vom Volk 
gewählte Verfassungsorgan ist, hat sie besondere 
Rechte in der Beziehung zu den anderen beiden 
Verfassungsorganen, dem Senat und dem Ham­
burgischen Verfassungsgericht. Sie wählt die Erste 
Bürgermeisterin bzw. den Ersten Bürgermeister 
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Hamburgs, bestätigt die von der Bürgermeisterin 
bzw. vom Bürgermeister zuvor berufenen Senato­
rinnen und Senatoren und wählt die Richterinnen 
und Richter des Hamburgischen Verfassungsge­
richts auf sechs Jahre. 

Die Hamburgische Bürgerschaft kontrolliert zudem 
die Arbeit des Senats. Hierzu können unter ande­
rem auch einzelne Abgeordnete Schriftliche Kleine 
Anfragen an den Senat richten. Diese müssen bei 
der Bürgerschaftskanzlei (Landtagsverwaltung) 
schriftlich eingereicht werden, die sie dem Senat 
dann übermittelt. Sie müssen vom Senat innerhalb 
von acht Tagen schriftlich beantwortet werden. Die 
Fragen und die Antworten werden als Drucksachen 
veröffentlicht. 
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Die Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft 
Ulla Matthiesen stellt eine Schriftliche Kleine 
Anfrage an den Senat. Dabei geht es um be­
reits geführte Gespräche über geplante Anbau­
ten von Schulen. Der Senat antwortet, dass sol­
che Gespräche in der Regel nicht dokumentiert 
würden. Eine Auswertung von mögli­
chen dokumentierten Gesprächsinhalten 
sei aufgrund des daraus resultierenden 
erheblichen Verwaltungsaufwandes in der 
für die Beantwortung der Anfrage zur Ver­
fügung stehenden Zeit nicht möglich. Die 
Abgeordnete sieht ihre Rechte als Mitglied 
der Bürgerschaft verletzt und ruft deshalb 
das Hamburgische Verfassungsgericht an.
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Die Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft Ulla Matthiesen 
hat folgende Anfrage an den Senat übermittelt und folgende Antwort 
erhalten: 

● �Schriftliche Kleine Anfrage: 

1.	 �Welche Senatsmitglieder und/oder Staatsrätinnen und Staats­
räte haben im Zeitraum Januar 2018 bis Dezember 2023 im Vor­
feld von Entscheidungen, an einigen Standorten für Schulen ei­
nen Anbau zu bauen und an anderen nicht, mit Anwohnerinnen 
und Anwohnern sowie Unternehmen, die später Grundstücke 
erhalten haben, auf denen hätte gebaut werden können, Gesprä­
che geführt?

2.	 Wurden in Bezug auf später vergebene Grundstücke bzw. Bau­
genehmigungen in diesen Gesprächen bereits Zusicherungen 
gemacht? Wenn ja, welchen Inhalt hatten diese Zusicherungen 
und zu welchem Zeitpunkt haben Gespräche stattgefunden? 

● �Antwort des Senats: 

	Da solche Gespräche üblicherweise nicht dokumentiert werden, ist eine 
Rekonstruktion im Nachhinein nicht Inhalt der Antwortpflicht des Senats 
nach Artikel 25 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Zudem ist eine Auswertung aller Dokumente, in denen solche Gespräche 
dokumentiert sein könnten, in der zur Beantwortung dieser Anfrage zur 
Verfügung stehenden Zeit von acht Tagen mit einem vertretbaren Ver­
waltungsaufwand nicht durchführbar. 
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Teil 2: Ein Verfahren vor dem 
Hamburgischen Verfassungsgericht

Ulla Matthiesen formuliert ihre Anfrage
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 	 G4b	 �Interview mit einem Richter des Hamburgischen Verfassungsgerichts

Bitte erklären Sie uns 
zunächst, was genau das 
Hamburgische Verfas­
sungsgericht ist und wel­
che Aufgaben es hat. 
Das Hamburgische Ver­
fassungsgericht ist eines 

der drei Verfassungsorgane der Stadt und Teil der 
Judikative. Es hat seinen Sitz in einem Gerichtsge­
bäude am Sievekingplatz und urteilt bei Streitig­
keiten darüber, wie die Verfassung auszulegen ist. 
Definiert werden seine Aufgaben durch Art. 65 der 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Das Gericht ist kein Präsenzgericht, sondern tritt 
nur zusammen, wenn es angerufen wird. 

Können Sie Fallbeispiele nennen? 
Das Gericht urteilt zum Beispiel bei Streitigkeiten 
über den Umfang von Rechten und Pflichten des 
Senats oder der Bürgerschaft. Es hat bereits meh­
rere Urteile dazu gegeben, ob bei der Beantwor­
tung von Anfragen an den Senat die Rechte der 
Abgeordneten verletzt worden sind. Es gab auch 
Urteile über Beschwerden gegen die Gültigkeit 
von Wahlen zur Bürgerschaft und zu den Bezirks­
versammlungen sowie über die Durchführung von 
Volksbegehren und Volksentscheiden. So hat das 
Gericht im Jahr 2015 entschieden, dass die in der 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
normierte Drei-Prozent-Hürde für die Wahl zu den 
Bezirksversammlungen verfassungsmäßig ist. 

Wer genau urteilt am Hamburgischen Verfas­
sungsgericht zu solchen Fragen? 
Neben der Präsidentin bzw. dem Präsidenten und 
der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten hat 
das Verfassungsgericht acht weitere Mitglieder. Sie 
werden für sechs Jahre von der Bürgerschaft ge­
wählt und können einmal wiedergewählt werden. 
Für jedes Mitglied wird zudem eine Vertretung ge­
wählt. Das Vorschlagsrecht für neue Verfassungs­
richterinnen und -richter haben grundsätzlich die 
Fraktionen der Bürgerschaft; bezüglich des Präsi­
diums und eines weiteren Mitglieds des Gerichts, 
das hamburgische Richterin oder hamburgischer 
Richter auf Lebenszeit sein muss, liegt das Vor­
schlagsrecht allerdings beim Senat. Eine kandidie­
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rende Person stellt sich dann allen Fraktionen vor 
und wird von den Abgeordneten befragt. Anschlie­
ßend erfolgt eine Abstimmung über die Kandida­
tur im Plenum der Bürgerschaft. Wenn eine Person 
gewählt wurde, wird sie von der Präsidentin bzw. 
dem Präsidenten der Bürgerschaft vereidigt. 

Gibt es denn Ausschlusskriterien für die Mitglie­
der oder darf jeder Richter am Verfassungsge­
richt sein? 
Sowohl die Präsidentin bzw. der Präsident als auch 
drei weitere Mitglieder müssen hamburgische 
Richterinnen oder Richter auf Lebenszeit sein, und 
zwei weitere Mitglieder müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben. Die Mitglieder des Verfas­
sungsgerichts müssen außerdem das 40. Lebens­
jahr vollendet haben und die Wählbarkeit zur Bür­
gerschaft besitzen. Die Verfassung legt auch klare 
Beschränkungen fest. So dürfen zum Beispiel Mit­
glieder der Bürgerschaft, des Senats, des Bundes­
tages oder der Bundesregierung nicht Mitglieder 
des Verfassungsgerichts sein. 

Wie sieht der Ablauf einer Klage beim Verfas­
sungsgericht aus?
Ein Verfahren vor dem Verfassungsgericht unter­
scheidet sich nicht wesentlich von einem verwal­
tungs- oder finanzgerichtlichen Verfahren. Jeder 
Verfahrensantrag bekommt zunächst von der Ge­
schäftsstelle ein Aktenzeichen. Dann veranlasst die 
Präsidentin bzw. der Präsident, dass das Verfahren 
dem Antragsgegner zugestellt wird. In dem Verfah­
ren, in dem es um die Begründungsanforderungen 
bei einer Schriftlichen Kleinen Anfrage der Bürger­
schaftsabgeordneten Ulla Matthiesen ging, war 
beispielsweise der Senat der Freien und Hanse­
stadt Hamburg, vertreten durch den Ersten Bürger­
meister, der Antragsgegner.

Und dann treffen sich Kläger und Gegner vor 
Gericht? 
Nein, dann wird erst einmal ein schriftliches Gut­
achten erstellt. Dieses erstellt die sogenannte 
Berichterstatterin bzw. der sogenannte Bericht­
erstatter und es enthält einen Entscheidungs­
vorschlag. Über den Vorschlag wird in der vollen 
Besetzung des Gerichts beraten. Haben sich diese 
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Richterinnen und Richter auf ein Ergebnis geeinigt, 
lädt die Präsidentin oder der Präsident die Betei­
ligten zur mündlichen Verhandlung. Das Verfahren 
endet mit der Verkündung der Entscheidung.

Gibt es sonst noch Unterschiede zu anderen 
Gerichten?
Zwei Besonderheiten gibt es im Vergleich zu den 
Verfahren beim Verwaltungs- oder Finanzgericht: 
Zum einen wird die Berichterstattung bei der Er­
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Urteil: Das Hamburgische Verfassungsgericht hat geurteilt, dass der 
Senat bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage die Rechte der Abge­
ordneten nach Art. 25 Abs. 1 und 3 HV verletzt hat,

	● �da er angenommen hat, dass nicht dokumentierte Gespräche nicht 
Gegenstand seiner Antwortpflicht sind, 
	● �da er inhaltlich nicht begründet hat, warum eine Auswertung aller in 
Betracht kommenden Unterlagen in der für die Beantwortung einer 
Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
möglich war,
	● �da er auch keine Teilantwort auf Basis einer Auswertung erwogen hat, 
die in der zur Verfügung stehenden Zeit hätte stattfinden können.
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Teil 3: Ein Verfahren vor dem 
Hamburgischen Verfassungsgericht

stellung des Gutachtens durch eine wissenschaft­
liche Mitarbeiterin oder einen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter unterstützt. Diese Person ist eine ham­
burgische Richterin oder ein hamburgischer Rich­
ter auf Lebenszeit mit besonderen Kenntnissen im 
öffentlichen Recht. Zum anderen können Mitglie­
der des Verfassungsgerichts, die in der abschlie­
ßenden Beratung mit ihrer Meinung unterlegen 
waren, ein Sondervotum erstellen, das dem Urteil 
angefügt wird. 
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AUFGABEN

1 Lesen Sie den Text Teil 1 „Ein Verfahren vor 
dem Hamburgischen Verfassungsgericht“.

2 Schildern Sie im Gespräch in einer Arbeits­
gruppe offen Ihre Eindrücke.

3 Halten Sie Fragen fest, die sich Ihnen stel­
len, um ein tieferes Verständnis von dem Fall 
zu erhalten. 

4 Erstellen Sie auf der Basis des Textes #G4a 
ein Schaubild

(  oder ein kurzes Erklärvideo) zum 
politischen System der Stadt Hamburg. Aus 
diesem soll insbesondere hervorgehen, welche 
Beziehungen die Bürgerschaft zu den anderen 
beiden Verfassungsorganen hat.

5 Erklären Sie, inwiefern Schriftliche Kleine 
Anfragen der Aufgabe der Bürgerschaft, den 
Senat zu kontrollieren, Rechnung tragen.

6 Lesen Sie Teil 2 von „Ein Verfahren vor dem 
Hamburgischen Verfassungsgericht“.
a.	Beurteilen Sie, ob die Abgeordnete mit der 

Anfrage ihrer Aufgabe zur Kontrolle des 
Senats nachkommt.

b.	Sind die Gründe, die der Senat dafür angibt, 
keine inhaltlichen Angaben zu machen, 
stichhaltig? Erörtern Sie diese Frage.

 7 Erklären Sie, was unter dem Ham­
burgischen Verfassungsgericht (#G4b) zu 
verstehen ist. Nutzen Sie hierfür ggf. eine der 
folgenden Aufgaben. 
a.	Erstellen Sie eine Mindmap zum Hamburgi­

schen Verfassungsgericht. 
b.	Verfassen Sie einen Informationsartikel mit 

dem Titel „Das Hamburgische Verfassungs­
gericht“.

c.	Erarbeiten Sie einen Kurzvortrag (  oder 
ein kurzes Erklärvideo) mit dem Titel „Das 
Hamburgische Verfassungsgericht“.

8 „Auf das Verfassungsgericht als Verfas­
sungsorgan kann man verzichten.“ Nehmen 
Sie mithilfe von Text #G4b Stellung zu dieser 
Aussage.
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 9 Die Bürgerschaft als legislatives 
Organ hat durch die Wahlen der Mitglieder des 
Senats und des Hamburgischen Verfassungs­
gerichts großen Einfluss auf die Besetzung 
der Exekutive und der Judikative in Hamburg. 
Begründet wird dies oft mit der direkten Wahl 
der Bürgerschaft durch die Bürgerinnen und 
Bürger. Diskutieren Sie, ob dieser Einfluss 
unter dem Grundsatz der Gewaltentrennung 
sinnvoll ist bzw. ein anderes Verfahren der 
Besetzung der Mitglieder dieser beiden Verfas­
sungsorgane aus Ihrer Sicht geeigneter ist. 

 10 Halten Sie Kurzvorträge zu ein­
zelnen Urteilen des Hamburgischen Verfas­
sungsgerichts. Recherchieren Sie hierfür auf 
der Internetseite https://www.hamburgisches-
verfassungsgericht.de/entscheidungen 
nach Urteilen des Verfassungsgerichts.

 11 Lesen Sie Teil 3 von „Ein Verfahren 
vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht“. 
Bilden Sie drei Arbeitsgruppen, die sich jeweils 
mit einer der drei Begründungen des Urteils 
auseinandersetzen. 
Erstellen Sie zunächst eine Pro-Contra-Liste zu 
der Ihnen zugeteilten Begründung und diskutie­
ren Sie anschließend, ob Sie dem Urteil in die­
sem Punkt zustimmen. Stellen Sie Ihr Diskussi­
onsergebnis im Plenum vor und diskutieren Sie 
anschließend, ob Sie das Urteil insgesamt rich­
tig finden.

Beispiel: 

Pro Contra
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